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Mitgliedschaft / Leistungen 
 
Fitness Basic 
- Einweisung 
- Trainingsplan 
- Getränke 
- Duschen 
- WLAN 

 
Fitness Premium 
- Einweisung 
- Trainingsplan 
- Getränke 
- Duschen 
- WLAN 
- Solarium 

 
Fitness Schüler & Studenten 
- Einweisung 
- Trainingsplan 
- Getränke 
- Duschen 
- WLAN 

 
All-Inclusive Fitness & Fighting 
- Einweisung 
- Trainingsplan 
- Getränke 
- Duschen 
- WLAN 
- Gruppenkurse 
- Solarium 
- Teilnahme an allen Kursen 
- Jederzeit Zugang zum Kampfsportbereich, auch 
außerhalb der Trainingszeiten 

 
Fighting Jugendliche & Erwachsene 
- Kickboxen / Boxen 
- Duschen 
- Teilnahme an allen Kursen 
- Jederzeit Zugang zum Kampfsportbereich, auch 
außerhalb der Trainingszeiten 

 
Fighting Kids 
- Kickboxen / Boxen für Kinder von 5-12 Jahren 
-Teilnahme an allen Kursen 
 

Familienrabatt 
Unser Familienrabatt – ab 3 Personen gibt es einen 
monatlichen Rabatt von 5€ auf jeden Vertrag. 
Voraussetzung hierfür ist, dass alle Mitglieder aus einem 
Haushalt stammen und direkt miteinander 
verwandt sind (z.B. Geschwister und Eltern). 

 
1. SEPA-Lastschriftmandant 
Ich ermächtige Glory Fitnesscenter Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut, die vom Glory 
Fitnesscenter von meinem Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Es handelt 
sich um eine wiederkehrende Lastschrift. Gebühren von Kosten bei 
Rücklastschriften gehen zu Lasten des Mitgliedes. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
2. Der Betrag wird pünktlich alle 30 Tage im Voraus per Sepa Lastschrift 
eingezogen. Der Beitrag ist auch dann regelmäßig bis zum Ablauf des Vertrages 
weiter zu zahlen, wenn das Mitglied die Leistung nicht in Anspruch nimmt oder 
nehmen kann. Kommt der Teilnehmer mit einer Rate länger als zwei Monate in 
Verzug, so werden die Monatsbeiträge für die gesamte Laufzeit bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin sofort fällig. Wird ein Mitgliedsbeitrag nicht 
fristgerecht bezahlt, erhält der Teilnehmer ohne Nachricht Hausverbot. 
 
3. Wer grob gegen Regeln des Anstandes oder der Hausordnung verstößt, kriegt 
ohne schriftliche Nachricht Hausverbot, wobei jedoch der Mitgliedsbeitrag bis 
zum Ablauf des regulären Vertrages weiter entrichtet werden muss. Mit der 
Unterschrift auf diesem Vertrag wird bestätigt die Hausordnung zur Kenntnis 
genommen zu haben. 
 
4. Für die Wertsachen ist bei Verlust oder Beschädigung insoweit die Haftung vom 
Glory Fitnesscenter ausgeschlossen. Keine Haftung wird für mitgebrachte 
Kleidung bei Verlust oder Beschädigung übernommen. 
 
5. Soweit dem Mitglied Ersatzforderungen gegen Glory Fitnesscenter entstehen, 
haften sie im Rahmen der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung, 
 
6. Kurze Krankheiten entbinden nicht von den Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag. Bei Krankheiten ab einem Monat Dauer kann der Vertrag nach Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung stillgelegt werden. Der Teilnehmer verpflichtet sich 
die Bescheinigung unter Angabe des genauen Zeitraumes umgehend innerhalb 
einer einwöchigen Frist einzureichen, anderenfalls kann die Bescheinigung nicht 
berücksichtigt werden. Es können nur komplette Monate berücksichtigt werden. 
Die Mitgliedschaft verlängert sich dann dementsprechend um diesen Zeitraum. 
 
7. Anschriftenänderungen und Kontoänderungen sind dem Glory Fitnesscenter 
mitzuteilen. 
 
8. Ein Wohnortswechsel der eine größere Entfernung als 30 km zu Glory 
Fitnesscenter verursacht- sofern diese nicht schon bei Vertragsabschluss bestand 
und es sich um den alleinigen Hauptwohnsitz mit dieser Entfernung handelt, kann 
der Vertrag bis zum 14ten Werktag eines Monats zum Ablauf des nächsten 
Monats schriftlich, per Mail gekündigt werden. Die Kündigung ist nur in 
Verbindung mit der Anmeldebescheinigung des neuen Wohnortes gültig. 
 
9. Für Jugendliche vor Vollendung des 18ten Lebensjahres ist eine Mitgliedschaft 
nur mit Einwilligung des Erziehungsberechtigten möglich. 
 
10. Wird es dem Glory Fitnesscenter aus Gründen höherer Gewalt unmöglich, 
Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadensersatz 
und Ersatzstunden. 
 
11. Da bei den vereinbarten Preisen eine wirtschaftliche Führung des Glory 
Fitnesscenter nur möglich ist, wenn alle Teilnehmer ihren Zahlungspflichten 
nachkommen, wird wegen des damit verbundenen Mehraufwandes für jede 
Mahnung eine Mahngebühr erhoben. Bei Rücklastschriften eines Kunden ist das 
Mitglied verpflichtet die Rücklastschriftgebühren an Glory Fitnesscenter zu 
zahlen. 
 
12. Die jeweiligen monatlichen Nutzungsentgelte können mi Rahmen einer 
jährlichen Inflationsanpassung mindestens 2% höchstens jedoch 5%erhöht 
werden. Die Entgeltpreise werden bei steuerlichen Erhöhungen, wie z.B. 
Erhöhung der Mehrwertsteuer, jeweils angepasst. 
 
13. Erfolgt keine fristgemäße Kündigung des jeweiligen Vertrages (Kündigungsfrist 
1 Monat vor Ablauf des Vertrages), verlängert sich der Vertrag um jeweils 1 
Monat. Die Kündigung muss auch dann wieder 1 Monat vor Ablauf des Vertrages 
erfolgen. Beim Beendigungsdatum können nur volle Kalendermonate 
berücksichtigt werden. 
 
14. Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass Bildmaterial 
(Fotos/Videos) von ihm, welches in den Räumlichkeiten des Glory Fitnesscenters 
ggfs. zu Werbezwecken erstellt wird und auf dessen Werbekanälen Instagram, 
Facebook, YouTube und deren Homepage, zeitlich und räumlich unbegrenzt 
genutzt werden darf. 

 


